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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf die Beschwerde
eingetreten werden kann ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 IV 9 E. 2; 148 IV 275 E. 1.1, 155
E. 1.1; je mit Hinweis). Die Sachurteilsvoraussetzungen sind in der Beschwerdeschrift
ausreichend zu substanziieren, soweit sie nicht offensichtlich gegeben sind ( Art. 42 Abs. 1
und 2 BGG ; vgl. BGE 148 IV 155 E. 1.1; 141 IV 289 E. 1.3, 284 E. 2.3; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid eines Zwangsmassnahmengerichts
im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Satz 3 BGG i.V.m. Art. 248a Abs. 1 lit. a und Abs. 4 StPO .
Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 78 ff. BGG grundsätzlich offen.

E. 1.3
Der angefochtene Entscheid schliesst das gegen den Beschwerdeführer geführte
Strafverfahren nicht ab und betrifft weder die Zuständigkeit noch ein Ausstandsbegehren im
Sinne von Art. 92 BGG . Es handelt sich somit um einen anderen selbstständig eröffneten
Vor- bzw. Zwischenentscheid gemäss Art. 93 BGG . Als solcher ist er - von der hier nicht
einschlägigen Konstellation von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG abgesehen - nur dann unmittelbar
mit Beschwerde an das Bundesgericht anfechtbar, wenn er gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann ( BGE 148 IV 155 E. 1.1; 144
IV 127 E. 1.3, 321 E. 2.3).

Beim drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG muss es sich um einen solchen rechtlicher Natur handeln. Nicht wieder gutzumachend
bedeutet, dass er auch mit einem für die beschwerdeführende Person günstigen
Endentscheid nicht oder nicht vollständig behoben werden kann ( BGE 148 IV 155 E. 1.1;
147 IV 188 E. 1.3.2; 144 IV 127 E. 1.3, 321 E. 2.3; 141 IV 289 E. 1.2). Ein lediglich
tatsächlicher Nachteil wie die Verteuerung oder Verlängerung des Verfahrens genügt nicht
( BGE 148 IV 155 E. 1.1; 144 IV 321 E. 2.3).

Wird im Entsiegelungsverfahren ausreichend substanziiert geltend gemacht, dass einer
Entsiegelung geschützte Geheimhaltungsrechte entgegenstehen, droht nach der Praxis des
Bundesgerichts prinzipiell ein nicht wieder gutzumachender Nachteil, weil die Offenbarung
eines Geheimnisses nicht rückgängig gemacht werden kann ( BGE 143 IV 462 E. 1; Urteile
7B_126/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 1.2; 7B_127/2023 vom 14. August 2023 E. 2.2; je
mit Hinweisen).

E. 1.4
Im Zusammenhang mit den formellen Voraussetzungen seiner Beschwerde macht der
Beschwerdeführer geltend, dass auf seinen Mobiltelefonen Anwaltskorrespondenz sowie



intime Fotos und Videoaufnahmen mit seiner Frau abgespeichert seien. Die Offenbarung
dieser Geheimnisse stelle einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne der
Rechtsprechung dar.

E. 1.5
Diese Ausführungen reichen nicht aus, um die Anfechtbarkeit des streitigen
Entsiegelungsentscheids zu begründen. Wie diesem entnommen werden kann, hat der
zuständige Gerichtspräsident am 29. Januar 2024 die vom Fachbereich Digitale Forensik
gestützt auf die Verfügung vom 24. August 2023 vorgenommene Aussonderung überprüft.
Er stellte fest, dass in den Ergebnissen, welche zur Aushändigung an die Staatsanwaltschaft
vorgesehen sind, weder Aufzeichnungen mit einem Bezug zur Verteidigerin (auch nicht in
der Schreibweise, in welcher der Beschwerdeführer ihre Koordinaten gespeichert hat), noch
solche mit intimen Fotos oder Videos des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau enthalten
sind. Damit scheint dem Geheimnisschutz grundsätzlich bereits Genüge getan. Jedenfalls
müsste der Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund zur Darlegung des nicht wieder
gutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG mehr vorbringen als den
pauschalen Verweis auf Anwaltskorrespondenz und intime Fotos. Er hätte darzulegen,
weshalb die Entsiegelung trotz der polizeilichen und von der Vorinstanz überprüften
Aussonderung schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen tangieren könnte. Dies gelingt ihm
auch mit dem Hinweis, dass ihm trotz entsprechender Ankündigung in der Verfügung vom
24. August 2023 keine Möglichkeit gegeben worden sei, die aufbereiteten Daten zu sichten,
nicht. Er nennt keine stichhaltigen Gründe, weshalb die vorinstanzliche Feststellung,
wonach die zur Entsiegelung bestimmten Daten weder Korrespondenz mit der Verteidigung
noch intime Fotos oder Videos enthalte, unwahr oder fehlerhaft sein sollte. Selbst wenn die
Kontrolle der zu entsiegelnden Daten durch die Vorinstanz, wie vom Beschwerdeführer
behauptet, ohne Berücksichtigung der Mobiltelefonnummer der Verteidigerin geschehen
sein sollte, würde dies keinen solchen Grund darstellen. Einerseits ist die Telefonnummer
im Auftrag an den Fachbereich Digitale Forensik ausdrücklich unter den Daten, die
auszusondern sind, aufgeführt. Andererseits müsste der Beschwerdeführer auch hier näher
aufzeigen, inwiefern bzw. in welchem Kontext - im Falle einer unvollständigen
Aussonderung - die isolierte Kenntnisnahme dieser Telefonnummer durch die
Staatsanwaltschaft den Schutzbereich von Art. 264 Abs. 1 lit. a StPO berühren und einen
nicht wiedergutzumachenden Nachteil begründen könnte. Der Beschwerdeschrift fehlt es
aber an derart präzisierenden Ausführungen.

Demnach sind die geltend gemachten schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen insgesamt
nicht genügend substanziiert, was eine Bejahung des nicht wieder gutzumachenden
Nachteils gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ausschliesst.

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens sind dessen Kosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er stellt zwar ein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege, dieses ist jedoch zufolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde
abzuweisen (vgl. Art. 64 Abs. 1 BGG ). Der finanziellen Situation des Beschwerdeführers
sowie dem verhältnismässig geringen Aufwand für die Behandlung seiner Beschwerde wird
nach Art. 65 Abs. 2 BGG Rechnung getragen.
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